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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reinigungsgerät, um-
fassend eine Wischplatte mit einem Zentralelement, wel-
ches gelenkig mit einem Stiel verbunden ist sowie einem
ersten Schwenkflügel und einem zweiten Schwenkflügel,
wobei der erste Schwenkflügel und der zweite Schwenk-
flügel gelenkig an das Zentralelement angebunden sind
und wobei der erste Schwenkflügel und der zweite
Schwenkflügel zwischen einer Wischposition, bei der der
erste Schwenkflügel an einer ersten Hauptseite des Zen-
tralelementes und der zweite Schwenkflügel an einer
zweiten Hauptseite des Zentralelementes anliegt, und
einer Aufnahmeposition, bei der der erste Schwenkflügel
und der zweite Schwenkflügel vom Zentralelement her-
abhängen, schwenkbar sind, wobei das Zentralelement
mit Verriegelungsmitteln ausgerüstet ist, um den ersten
Schwenkflügel und den zweiten Schwenkflügel in der
Wischposition zu verriegeln. Die Erfindung betrifft ferner
einen Wischbezug für die Verwendung an einem Reini-
gungsgerät sowie ein Reinigungssystem.
[0002] Aus der EP 0 757 903 A2 ist ein Reinigungsge-
rät zum Reinigen von Böden bekannt. Dieses Reini-
gungsgerät weist eine Wischplatte zum Aufnehmen ei-
nes Wischbezugs auf, wobei die Wischplatte durch ein
zentrales Schwenkelement gebildet ist, an dessen einer
Seite ein Stielhalter gelenkig und an der gegenüberlie-
genden Seite zwei gegensätzlich zueinander schwenk-
bare Schwenkflügel angeordnet sind. Dabei sind die
Schwenkflügel an dem zentralen Schwenkelement um
eine gemeinsame Schwenkachse frei schwenkbar.
[0003] Die Schwenkflügel weisen eine frei bewegliche
Längsseite auf, die dazu ausgebildet ist, in Taschen an
einander gegenüberliegenden Längsrändern des Wisch-
bezugs einzugreifen. Auf diese Weise kann der Wisch-
bezug durch die Schwenkflügel aufgenommen werden,
wobei das zentrale Schwenkelement nach dem Eingrei-
fen der Schwenkflügel in die Taschen zunächst am
Wischbezug zur Innenseite des einen Schwenkflügels
geschwenkt und mit diesem lösbar verbunden wird. An-
schließend wird die Einheit aus dem Schwenkflügel und
dem zentralen Schwenkelement zur Innenseite des
zweiten Schwenkflügels geschwenkt und mit diesem lös-
bar verbunden. Auf diese Weise ist eine Wischplatte ge-
bildet, durch welche ein Wischbezug aufgenommen ist,
wobei der Wischbezug an zwei sich gegenüberliegenden
Wischflächen angeordnet ist.
[0004] Aus der US 2012/0110814 A1 ist ein Reini-
gungsgerät bekannt, bei welchem die Wischplatte ein
Zentralelement aufweist, welches gelenkig mit einem
Stiel verbunden ist sowie einen ersten Schwenkflügel
und einen zweiten Schwenkflügel, wobei der erste
Schwenkflügel und der zweite Schwenkflügel gelenkig
an das Zentralelement angebunden sind und wobei der
erste Schwenkflügel und der zweite Schwenkflügel zwi-
schen einer Wischposition, bei der der erste Schwenk-
flügel an einer ersten Hauptseite des Zentralelementes
und der zweite Schwenkflügel an einer zweiten Haupt-

seite des Zentralelementes anliegt und einer Aufnahme-
position, bei der der erste Schwenkflügel und der zweite
Schwenkflügel vom Zentralelement herabhängen,
schwenkbar sind.
[0005] Die DE 298 22 052 U1 zeigt einen Reingungs-
kopf zum Aufbringen von Dampf und zum Saugen mit
einem Rahmen, an welchem Halteelemente zum Fixie-
ren eines Reinigungselementes angeordnet sind.
[0006] Aus der EP 2 055 222 A1 ist ein Reinigungsge-
rät mit einer Wischplatte bekannt, an dessen Zentralele-
ment beidseitig ein Wischbezug befestigbar ist.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das
Reinigungsgerät derart weiter zu entwickeln, dass eine
besonders einfache Handhabung ermöglicht ist.
[0008] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen von An-
spruch 1 gelöst. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen neh-
men die Unteransprüche Bezug.
[0009] Zur Lösung der Aufgabe sind an den von dem
Zentralelement beabstandeten Kanten von erstem
Schwenkflügel und zweiten Schwenkflügel Formschlus-
selemente zur formschlüssigen Aufnahme eines Wisch-
bezuges angeordnet. Ein derartiges Reinigungsgerät er-
möglicht eine sichere Aufnahme eines Wischbezuges,
wobei der Wischbezug während des Reinigungsvorgan-
ges sicher an der Wischplatte fixiert ist.
[0010] Erfindungsgemäß greifen die Formschlussele-
mente von erstem Schwenkflügel und zweitem
Schwenkflügel in der Wischposition in die Verriegelungs-
mittel des Zentralelementes ein. Dadurch kann ein auf
der Wischplatte befestigter Wischbezug in der Wischpo-
sition formschlüssig und verliersicher fixiert sein.
[0011] Der erste Schwenkflügel und der zweite
Schwenkflügel können in der Aufnahmeposition derart
vom Zentralelement herabhängen, dass die Wischplatte
in der Seitenansicht Y-förmig ist. Bei dieser Ausgestal-
tung verkürzt sich der Abstand zwischen den beiden vom
Zentralelement beabstandeten Längskanten, was ein
besonders einfaches Aufnehmen eines Wischbezuges
ermöglicht.
[0012] Die Formschlusselemente können in Form von
Zungen ausgebildet sein. Bei dieser Ausgestaltung er-
strecken sich von den beiden vom Zentralelemente be-
abstandeten Kanten Zungen in die dem Zentralelement
entgegengesetzte Richtung. Die Zungen können in der
Draufsicht betrachtet gemäß einer ersten Ausgestaltung
rechteckig ausgebildet sein. Des Weiteren können die
freien Enden der Zungen gemäß einer weiteren Ausge-
staltung abgerundet sein.
[0013] Durch die abgerundeten Zungen können die
Schwenkflügel einfacher in den Wischbezug eingefädelt
werden.
[0014] Die Zungen sind ausgebildet, kongruente
Formschlusselemente des Wischbezuges zu hintergrei-
fen, um den Wischbezug an den beiden Schwenkflügeln
befestigen zu können.
[0015] Die Zungen können zumindest abschnittsweise
gebogen sein. Hängen die beiden Schwenkflügel von
dem Zentralelement Y-förmig herab, ragen die Zungen
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durch ihre gebogene Ausgestaltung seitlich in horizon-
taler Richtung ab und erleichtern so das Einführen in ei-
nen Wischbezug, welcher auf dem zu reinigenden Boden
oder in einem Transportbehälter flach aufliegen kann. In
einem Transportbehälter können dabei insbesondere
auch mehrere Wischbezüge horizontal ausgerichtet
übereinander gestapelt sein.
[0016] Eine erste Kante des Zentralelementes kann ei-
ne Schwenkachse für die schwenkbare Anordnung von
erstem Schwenkflügel und zweitem Schwenkflügel sein
und die Verriegelungsmittel können der der ersten Kante
gegenüberliegenden Kante des Zentralelementes zuge-
ordnet sein. Dabei greifen die Verriegelungsmittel an die
dem Zentralelement beabstandeten Kanten der
Schwenkflügel ein und verriegeln die Schwenkflügel in
der Wischposition derart, dass die beiden Schwenkflügel
an den beiden Hauptseiten des Zentralelementes anlie-
gen, wobei auf den beiden anderen Seiten der Schwenk-
flügel der Wischbezug angeordnet ist, so dass der Wisch-
bezug ebenfalls auf beiden Hauptseiten des Zentralele-
mentes der Wischplatte angeordnet ist.
[0017] Die Verriegelungsmittel können die Form-
schlusselemente von erstem Schwenkflügel und zwei-
tem Schwenkflügel in der Wischposition zumindest teil-
weise umgreifen. Dadurch sind die beiden Schwenkflü-
gel sicher an dem Zentralelement fixiert.
[0018] Auf der dem Zentralelement abgewandten Sei-
ten der Formschlusselemente können Eingriffsmittel vor-
gesehen sein, wobei die Eingriffsmittel ausgebildet sind,
in der Wischposition mit dem Verriegelungsmittel in Ein-
griff zu gelangen. Dadurch kann eine sichere Verriege-
lung der Schwenkflügel gewährleistet werden.
[0019] Den Formschlusselementen können Rückhal-
temittel zugeordnet sein. Sind die Formschlusselemente
als Zunge ausgebildet, können beispielsweise seitlich
aus den Zungen Vorsprünge ausgebildet sind, welche
eine hakenförmige Kontur ausbilden. Die Rückhaltemit-
tel können ein unkontrolliertes Lösen des Wischbezugs
von der Wischplatte verhindern, insbesondere wenn die
Verriegelung der beiden Schwenkplatten nach erfolgtem
Reinigungsvorgang gelöst wird, um den Wischbezug zu
lösen und beispielsweise in einem Wäschesack zu sam-
meln.
[0020] Die Verriegelungsmittel können zumindest teil-
weise elastisch ausgebildet sein. Je nach Anbindung des
Stieles an das Zentralelement ist es denkbar, dass die
Wischplatte zum Reinigen entweder über den zu reini-
genden Boden gezogen oder über diesen geschoben
wird. Wird die Wischplatte geschoben, befindet sich die
dem Stiel beabstandete Kante des Zentralelementes in
Wischrichtung betrachtet vorne. An dieser Kante befin-
det sich auch das Gelenk, an welchem die Schwenkflügel
schwenkbar angebunden sind. In dieser Wischposition
umgreift der Wischbezug diese Kante vollständig.
[0021] Es ist aber auch denkbar, dass die Wischplatte
gezogen wird. Dabei ist die dem Stiel zugeordnete Kante
in Wischrichtung betrachtet vorne. Diese Kante ist in der
Wischposition nicht vollständig von dem Wischbezug be-

deckt, sondern teilweise offen. Um zu verhindern, dass
durch die Wischbewegung und ein Anschlagen der
Wischplatte Gegenstände beschädigt werden, ist es vor-
teilhaft, wenn Elemente der Kante, die über den Wisch-
bezug hinausstehen können, elastisch ausgebildet sind.
Dies ist beispielsweise bei dem Verriegelungsmittel der
Fall. Zur elastischen Ausgestaltung kann das Verriege-
lungsmittel beispielsweise aus einem thermoplastischen
Elastomer bestehen. Es ist auch denkbar, das Verriege-
lungsmittel im Wege des 2-Komponentenspritzgusses
herzustellen, mit einem formstabilen Kern und einer elas-
tischen Umhüllung.
[0022] Dem Verriegelungsmittel kann ein Entriege-
lungselement zugeordnet sein. Das Entriegelungsele-
ment ermöglicht es, den Wischbezug schnell und einfach
von der Platte zu lösen. In einer einfachen Ausgestaltung
kann das Entriegelungselement in Form einer Lasche
ausgebildet sein, welche sich durch einfaches Ziehen
des Verriegelungsmittels derart öffnet, dass die
Schwenkflügel von dem Zentralelement wegbewegt wer-
den können. Vorzugsweise ist auch das Entriegelungs-
mittel elastisch ausgebildet und besteht beispielsweise
aus thermoplastischem Elastomer. Eine Ziehbewegung
an einer Lasche zum Entriegeln des Verriegelungsmit-
tels ist vorteilhaft, weil der Benutzer zum Auslösen eine
Bewegung vollführen kann, welche von dem durch den
Reinigungsvorgang verschmutzten Wischbezug wegge-
richtet ist. Des Weiteren kann verhindert werden, dass
der Benutzer den Wischbezug beim Abwerfen von der
Wischplatte versehentlich berührt. Dadurch ist die Hand-
habung des Wischgerätes insbesondere nach dem Rei-
nigungsvorgang besonders hygienisch. Vorzugsweise
ist auch das Entriegelungsmittel elastisch ausgebildet
und besteht beispielsweise aus thermoplastischem Elas-
tomer.
[0023] Der Erfindung liegt auch die Aufgabe zugrunde,
einen Wischbezug mit einer besonders einfachen Hand-
habung bereit zu stellen.
[0024] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen von An-
spruch 10 gelöst. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen neh-
men die hierauf rückbezogenen Unteransprüche Bezug.
[0025] Der Wischbezug zur Lösung der Aufgabe um-
fasst eine flächige Lage, welche auf der einen Fläche
eine Wischfläche ausbildet und auf der anderen Fläche
Aufnahmeelemente für einen formschlüssigen Kontakt
mit Formschlusselementen einer Wischplatte aufweist,
wobei die Aufnahmeelemente durch bandförmige Strei-
fen ausgebildet sind, die beabstandet und parallel zuein-
ander an gegenüberliegenden Kanten auf der Aufnah-
mefläche angeordnet sind, wobei die Streifen abschnitts-
weise auf der Lage befestigt sind, wobei zwischen Strei-
fen und Aufnahmefläche Durchgriffsöffnungen zur Auf-
nahme der Formschlusselemente der Wischplatte aus-
gebildet sind, wobei die Formschlusselemente die Strei-
fen zum Befestigen an der Wischplatte hintergreifen.
[0026] Bei dem erfindungsgemäßen Wischbezug bil-
den die Aufnahmeelemente in Form der Streifen die dem
Formschlusselementen des Reinigungsgerätes kongru-
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enten Formschlusselemente. Die Streifen sind dabei ab-
schnittsweise auf der Lage befestigt. Zum Befestigen des
Wischbezuges an dem oben beschriebenen Reinigungs-
gerät greifen die Formschlusselemente der Y-förmig he-
rabhängenden Schwenkflügel der Wischplatte in die kon-
gruenten Durchgriffsöffnungen ein, so dass die Form-
schlusselemente die Streifen zum Befestigen an der
Wischplatte hintergreifen. Anschließend wird die Wisch-
platte mittels einer senkrechten Abwärtsbewegung auf
den Wischbezug aufgedrückt, dann in Richtung des ers-
ten Schwenkflügels geschwenkt, so dass dieser in das
Verriegelungsmittel eingreift. Anschließend wird die so
verriegelte Einheit von Zentralelement und erstem
Schwenkflügel in Richtung des zweiten Schwenkflügels
geschwenkt, so dass auch dieser schließlich in das Ver-
riegelungsmittel eingreift. Die Formschlusselemente hin-
tergreifen dabei die Streifen des Wischbezuges und ra-
gen durch die Durchgriffsöffnungen hindurch, so dass
der Wischbezug sicher an der Wischplatte befestigt ist
und dabei die beiden Hauptseiten der Wischplatte flächig
und verrutschsicher bedeckt.
[0027] Dadurch entsteht auf einfache Weise ein Rei-
nigungssystem mit zwei voneinander unabhängig ver-
wendbaren Wischflächen. Dabei ist der Wischbezug be-
vorzugt einstückig ausgebildet. Durch die einstückige
Ausgestaltung ist der Wischbezuges während des
Wischvorgangs U-förmig um die Wischplatte gelegt und
mit dieser formschlüssig verbunden. Gleichzeitig sind die
beiden Wischflächen fest verbunden. Die dabei entste-
hende Faltlinie bildet eine längliche Wischkontur, mit der
beispielsweise Bodenleisten und kleinere Absätze ohne
Abheben der Wischplatte vom Boden gereinigt werden
können.
[0028] Alternativ können die beiden Wischflächen un-
abhängig voneinander gestaltet werden. Bei dieser Aus-
gestaltung können zwei Wischflächen mit unterschiedli-
chen Reinigungseigenschaften vorgesehen werden.
Beispielsweise kann eine Wischfläche durch ein flauschi-
ges Mikrofaser-Plüschtextil gebildet werden, um damit
glatte Böden mit losem Schmutz zu reinigen. Die gegen-
überliegende Wischfläche kann eingewebte Streifen mit
Reinigungsborsten enthalten, um damit raue Böden mit
fest anhaftendem Schmutz zu reinigen.
[0029] Vorzugsweise ist der Wischbezug so ausgebil-
det, dass dieser zum Transportieren, zum Waschen und
zum Reinigen flächig und biegeschlaff ausgebildet ist.
Dadurch können Wischbezüge als lose Einzelteile trans-
portiert werden und weisen eine besonders vorteilhafte
Geometrie auf, um bei Maschinenwäschen einfach und
mit einem Minimum an Waschchemie, Mechanik, Zeit
und Wasser vollständig gereinigt werden zu können. Bei-
de Seiten des Wischbezuges und alle textilen Befesti-
gungselemente sind dabei dem Waschprozess gleicher-
maßen gut zugänglich.
[0030] Bei dem erfindungsgemäßen Wischbezug ist
insbesondere vorteilhaft, dass keinerlei Taschen erfor-
derlich sind, in welche die Schwenkflügel zumindest teil-
weise eingreifen. Der Wischbezug ist lediglich mittels der

Streifen an der Wischplatte festgelegt. Insofern weist der
erfindungsgemäße Wischbezug keinerlei Vertiefungen
oder dergleichen auf, in welchen sich Verschmutzungen
ansammeln können und welche schwierig zu reinigen
sind. Im Gegensatz zu aufgenähten Taschen bilden die
Streifen zusammen mit der Rückseite des Wischbezugs
keine Hohlräume, Hinterschnitte oder Taschen aus und
können zum Reinigen, insbesondere bei der Maschinen-
wäsche, besonders einfach gespült werden. Das ist von
Vorteil, wenn der Wischbezug in hygienisch sensiblen
Bereichen eingesetzt werden soll.
[0031] Die flächige Lage des Wischbezugs ist vorzugs-
weise im Wesentlichen rechteckig ausgebildet und weist
zwei einander gegenüberliegende Schmalränder und
zwei einander gegenüberliegenden Hauptränder auf,
wobei die Streifen parallel an den Haupträndern ange-
ordnet sind. Wischbezüge, die zum Reinigen einseitig an
einer Wischplatte anliegen, weisen zumeist Befesti-
gungselemente auf, welche den schmalen Rändern des
Wischbezuges zugeordnet sind. Bei dem erfindungsge-
mäßen Wischbezug sind die Befestigungselemente, hier
die Streifen, jedoch den Haupträndern zugeordnet.
[0032] Durch diese Ausgestaltung des Wischbezuges
als flächiges Gebilde mit der Anbringung der Befesti-
gungselemente auf nur einer Seite des Wischbezuges
wird eine sehr einfache Herstellbarkeit gewährleistet.
Während des gesamten Herstellprozesses kann der
Wischbezug liegend von nur einer Seite bearbeitet wer-
den. Dadurch ist mit einfachen Mitteln ein hoher Auto-
matisierungsgrad in der Herstellung erreichbar.
[0033] Den Haupträndern kann eine Versteifung zuge-
ordnet sein. Die Versteifung kann beispielsweise aus ei-
nem Textilstreifen bestehen, welcher auf der der Reini-
gungsseite abgewandten Seite auf dem Wischbezug be-
festigt ist. Es ist auch denkbar, dass die Versteifung in
Form eines Kunststoffstreifens, beispielsweise aus ther-
moplastischem Elastomer ausgebildet ist. Die Verstei-
fung verbessert die flächige Anlage des Wischbezuges
an den zu reinigenden Boden. Des Weiteren kann ver-
hindert werden, dass sich bei besonders hoher Reibung
der Wischbezug teilweise unter die Wischplatte schiebt,
so dass die Vorderkante der Wischplatte freiliegt.
[0034] Das erfindungsgemäße Reinigungssystem um-
fasst ein Reinigungsgerät und einen Wischbezug, wobei
die Formschlusselemente von erstem Schwenkflügel
und zweitem Schwenkflügel der Wischplatte in der
Wischposition in die Durchgangsöffnungen zwischen
Streifen und Aufnahmefläche des Wischbezugs eingrei-
fen und wobei der erste Schwenkflügel und der zweite
Schwenkflügel parallel zu dem Zentralelement ausge-
richtet sind und wobei der Wischbezug die dem Zentral-
element abgewandten Fläche von erstem Schwenkflügel
und zweitem Schwenkflügel im Wesentlichen bedeckt.
[0035] Sind die Formschlusselemente als Zungen aus-
gebildet, ist es denkbar, dass die Zungen die Durch-
gangsöffnungen der Streifen derart durchgreifen, dass
die Streifen an der Kante der Schwenkflügel zwischen
den Zungen zur Anlage gelangen. Dadurch ist der Wisch-
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bezug besonders sicher an der Wischplatte fixiert und
es ist ein besonders effektiver Reinigungsvorgang denk-
bar.
[0036] In diesem Zusammenhang ist insbesondere
vorteilhaft, wenn die freien Enden der Formschlussele-
mente in der Wischposition in das Verriegelungsmittel
eingreifen. In diesem Fall sind die Streifen des Wischbe-
zuges zwischen der Basis der Schwenkflügel und dem
Verriegelungsmittel derart fixiert, so dass sich der Wisch-
bezug nicht selbsttätig von der Wischplatte lösen kann.
Dies ist vorteilhaft beim Reinigen von sehr rauen Böden,
wo die hohe Reibung zwischen Bodenbelag und Wisch-
bezug zu hohen Kräften führt, welche den Wischbezug
von der Wischplatte lösen wollen.
[0037] Der Wischplatte und/oder dem Wischbezug
kann zumindest ein weiteres Fixiermittel zugeordnet
sein. Gemäß einer ersten Ausgestaltung ist dabei denk-
bar, dem Wischbezug und der Wischplatte magnetische
Elemente zuzuordnen, welche sich nach dem Aufziehen
des Wischbezuges auf die Wischplatte miteinander ver-
binden und so den Wischbezug zusätzlich an der Wisch-
platte sichern. Alternativ ist es denkbar, weitere Fixier-
mittel in Form von Klettverschlüssen oder anderen form-
schlüssigen Elementen, beispielsweise Druckknöpfen
zu versehen. Es ist auch denkbar, dass die freien
Hauptränder des Wischbezuges, die in der Wischpositi-
on der U-förmigen Falte gegenüber liegen, durch eigene
Fixiermittel in Form von Klettverschlüssen, Reißver-
schlüssen, Druckknöpfen oder ähnlichem zusätzlich fi-
xiert werden.
[0038] Eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen
Reinigungsgerätes, des Wischbezuges sowie des Rei-
nigungssystems wird nachfolgend anhand der Figur nä-
her erläutert. Diese zeigt schematisch:
Fig. 1 das Reinigungssystem in perspektivischer Darstel-
lung.
[0039] Das Reinigungsgerät 1 umfasst eine Wischplat-
te 2 mit einem Zentralelement 3, welches gelenkig mit
einem Stiel 4 verbunden ist. Die gelenkige Verbindung
von Zentralelement 3 und Stiel 4 erfolgt mittels eines
Kreuzgelenkes 13.
[0040] Die Wischplatte 2 umfasst ferner einen ersten
Schwenkflügel 5 und einen zweiten Schwenkflügel 6, wo-
bei der erste Schwenkflügel 5 und der zweite Schwenk-
flügel 6 gelenkig an das Zentralelement 3 angebunden
sind. Zur schwenkbaren Anordnung der Schwenkflügel
5, 6 ist an einer ersten Kante des Zentralelementes 3
eine Schwenkachse zur Aufnahme von erstem
Schwenkflügel 5 und zweitem Schwenkflügel 6 angeord-
net.
[0041] Dabei sind der erste Schwenkflügel 5 und der
zweite Schwenkflügel 6 zwischen einer Wischposition
und einer Aufnahmeposition schwenkbar. In der Wisch-
position liegt der erste Schwenkflügel 5 an einer ersten
Hauptseite 7 des Zentralelementes 3 und der zweite
Schwenkflügel 6 an einer zweiten Hauptseite 8 des Zen-
tralelementes 3 an. In der Aufnahmeposition hängen der
Schwenkflügel 5 und der zweite Schwenkflügel 6 in der

Seitenansicht betrachtet Y-förmig vom Zentralelement 3
herab.
[0042] Das Zentralelement 3 ist mit Verriegelungsmit-
teln 9 ausgerüstet, um den ersten Schwenkflügel 5 und
den zweiten Schwenkflügel 6 in der Wischposition zu ver-
riegeln. Das Verriegelungsmittel 9 ist vorliegend in Form
eines Riegelbalkens ausgebildet und ist der dem Kreuz-
gelenk 13 zugewandten Kante des Zentralelementes 3
zugeordnet. Das Verriegelungsmittel 9 erstreckt sich im
Wesentlichen über die Längserstreckung der Kante. Das
Verriegelungsmittel 9 ist mit einem Federelement aus-
gerüstet, welche das Verriegelungsmittel 9 selbsttätig in
eine Verriegelungsposition bringt.
[0043] An den von dem Zentralelement 3 beabstande-
ten Kanten 10 vom ersten Schwenkflügel 5 und zweitem
Schwenkflügel 6 sind Formschlusselemente 11 zur form-
schlüssigen Aufnahme eines Wischbezuges 12 ange-
ordnet. Die Formschlusselemente 11 sind ferner ausge-
bildet, in der Wischposition in das Verriegelungsmittel 9
einzugreifen, um dort den ersten Schwenkflügel 5 und
den zweiten Schwenkflügel 6 beidseitig an dem Zentral-
element 3 anliegend zu verriegeln.
[0044] Die Formschlusselemente 11 sind in Form von
Zungen 11’ ausgebildet, wobei die Zungen 11’ zumindest
abschnittsweise derart gebogen sind, dass die Zungen
in der Aufnahmeposition quer zum herabhängenden
Zentralelement 3 in horizontaler Richtung abstehen.
[0045] Die Verriegelungsmittel 9 umgreifen die Form-
schlusselemente 11 vom ersten Schwenkflügel 5 und
zweitem Schwenkflügel 6 in der Wischposition. Die Ver-
riegelungsmittel 9 sind aus einem formstabilen Kunst-
stoff ausgebildet und dadurch in Längsrichtung starr.
Dem Verriegelungsmittel 9 ist ferner ein Entriegelungs-
element 15 zugeordnet, welches mit einer Lasche ver-
bunden ist, die in Richtung des Kreuzgelenkes 13 ragt.
Die Lasche ist aus einem thermoplastischen Elastomer
ausgebildet und elastisch. Wird die Lasche gezogen, gibt
das Verriegelungsmittel 9 die Formschlusselemente 11
frei, so dass die Schwenkflügel 5, 6 von der Wischposi-
tion in die Aufnahmeposition überführt werden können.
[0046] Der erfindungsgemäße Wischbezug 12 um-
fasst eine flächige Lage 16, welche auf der einen Fläche
17 eine Wischfläche ausbildet und auf der anderen Flä-
che 18 Aufnahmeelemente 19 für eine formschlüssige
Verbindung zwischen Formschlusselementen 11 mit der
Wischplatte aufweist. Die flächige Lage 16 des Wisch-
bezugs 12 ist im Wesentlichen rechteckig ausgebildet
und weist zwei einander gegenüberliegende Schmalrän-
der 24, 25 und zwei einander gegenüberliegende
Hauptränder 26, 27 auf.
[0047] Die Aufnahmeelemente 19 sind durch bandför-
mige Streifen 20 ausgebildet, die beabstandet und par-
allel an zueinander gegenüberliegenden Kanten 21, 22
auf der anderen Fläche 18 angeordnet sind. Bei der vor-
liegenden Ausgestaltung entsprechen die gegenüberlie-
genden Kanten 21, 22 den Haupträndern 26, 27. Dem-
entsprechend sind die Streifen 20 den Haupträndern 26,
27 zugeordnet.
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[0048] Die Streifen 20 sind abschnittsweise auf der La-
ge 16 befestigt, wobei zwischen den Streifen 20 und der
anderen Fläche 18 Durchgriffsöffnungen 23 zur Aufnah-
me der Formschlusselemente 11 der Wischplatte 2 aus-
gebildet. Bei der vorliegenden Ausgestaltung sind die
Streifen 20 abschnittsweise mittels einer Naht auf der
flächigen Lage 16 befestigt. Die Abschnitte des Streifens
20 zwischen den Nähten bilden die Durchgriffsöffnungen
23, durch die die Formschlusselemente 11 der Wisch-
platte eingreifen können.
[0049] Den Hauptseiten 26, 27 ist eine Versteifung 28
in Form von auf die flächige Lage 16 aufgenähten Tex-
tilstreifen zugeordnet.
[0050] Das erfindungsgemäße Reinigungssystem 30
umfasst ein Reinigungsgerät 1 und ein Wischgerät 12
wie zuvor beschrieben. Die Formschlusselemente 11
von erstem Schwenkflügel 5 und zweitem Schwenkflügel
6 der Wischplatte 2 greifen in der Wischposition in die
Durchgriffsöffnungen 23 zwischen Streifen 20 und ande-
rer Fläche 18 des Wischbezugs 12 ein. Dabei sind der
erste Schwenkflügel 5 und der zweite Schwenkflügel 6
parallel zu dem Zentralelement 3 ausgerichtet und der
Wischbezug bedeckt die dem Zentralelement 3 abge-
wandten Flächen von erstem Schwenkflügel 5 und zwei-
tem Schwenkflügel 6.
[0051] In einer alternativen Ausgestaltung sind der
Wischplatte 2 vorzugsweise den Schwenkflügeln 5 und
6 sowie dem Wischbezug ein weiteres Fixiermittel zuge-
ordnet. Vorzugsweise kommen hier Magnete zum Ein-
satz, welche den Wischbezug 12 in der Wischposition
zusätzlich an der Wischplatte 2 fixieren.

Patentansprüche

1. Reinigungsgerät (1), umfassend eine Wischplatte
(2) mit einem Zentralelement (3), welches gelenkig
mit einem Stiel (4) verbunden ist sowie einem ersten
Schwenkflügel (5) und einem zweiten Schwenkflü-
gel (6), wobei der ersten Schwenkflügel (5) und der
zweite Schwenkflügel (6) gelenkig an das Zentrale-
lement (3) angebunden sind und wobei der erste
Schwenkflügel (5) und der zweite Schwenkflügel (6)
zwischen einer Wischposition, bei der der erste
Schwenkflügel (5) an einer ersten Hauptseite (7) des
Zentralelementes (3) und der zweite Schwenkflügel
(6) an einer zweiten Hauptseite (8) des Zentralele-
mentes (3) anliegt, und eine Aufnahmeposition, bei
der der erste Schwenkflügel (5) und der zweite
Schwenkflügel (6) vom Zentralelement (3) herab-
hängen, schwenkbar sind, wobei das Zentralele-
ment (3) mit Verriegelungsmitteln (9) ausgerüstet ist,
um den ersten Schwenkflügel (5) und den zweiten
Schwenkflügel (6) in der Wischposition zu verrie-
geln, wobei an den von dem Zentralelement (3) be-
abstandeten Kanten (10) von erstem Schwenkflügel
(5) und zweitem Schwenkflügel (6) Formschlusse-
lemente (11) zur formschlüssigen Aufnahme eines

Wischbezuges (12) angeordnet sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Formschlusselemente von
ersten Schwenkflügel (5) und zweitem Schwenkflü-
gel (6) in der Wischposition in die Verriegelungsmit-
tel (9) des Zentralelementes (3) eingreifen.

2. Reinigungsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Formschlusselemente (11)
in Form von Zungen (11’) ausgebildet sind.

3. Reinigungsgerät nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zungen (11’) zumindest ab-
schnittsweise gebogen sind.

4. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass einer ersten Kante
des Zentralelementes (3) eine Schwenkachse für die
schwenkbare Anordnung von erstem Schwenkflügel
(5) und zweitem Schwenkflügel (6) zugeordnet und
dass die Verriegelungsmittel (9) der der ersten Kante
gegenüberliegenden Kante (14) des Zentralelemen-
tes (3) zugeordnet sind.

5. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungs-
mittel (9) die Formschlusselemente (11) von erstem
Schwenkflügel (5) und zweitem Schwenkflügel (6)
in der Wischposition zumindest teilweise umgreifen.

6. Reinigungsgerät nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der dem Zentralelement (3)
abgewandten Seiten der Formschlusselemente (11)
Eingriffsmittel (29) vorgesehen sind, wobei die Ein-
griffsmittel (29) ausgebildet sind, in der Wischposi-
tion mit dem Verriegelungsmittel (6) in Eingriff zu ge-
langen.

7. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass den Formschluss-
elementen (11) Rückhaltemittel zugeordnet sind.

8. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Verriege-
lungsmittel (9) ein Entriegelungselement (15) zuge-
ordnet ist.

9. Reinigungsgerät nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Entriegelungsmittel (15)
zumindest teilweise elastisch ausgebildet ist.

10. Wischbezug (12), umfassend eine flächige Lage
(16), welche auf der einen Fläche (17) eine Wisch-
fläche ausbildet und auf der anderen Fläche (18)
Aufnahmeelemente (19) für einen formschlüssigen
Kontakt mit Formschlusselementen (11) einer
Wischplatte (2) eines Reinigungsgerätes (1) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnah-
meelemente (19) durch bandförmige Streifen (20)
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ausgebildet sind, die beabstandet und parallel zu-
einander an gegenüberliegenden Kanten (21, 22)
auf der anderen Fläche (18) angeordnet sind, wobei
die Streifen (20) abschnittsweise auf der Lage (16)
befestigt sind, wobei zwischen Streifen (20) und an-
derer Fläche (18) Durchgriffsöffnungen (23) zur Auf-
nahme der Formschlusselemente (11) der Wisch-
platte (2) ausgebildet sind, wobei die Formschluss-
elemente (11) die Streifen (20) zum Befestigen an
der Wischplatte (2) hintergreifen.

11. Wischbezug nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die flächige Lage (16) im Wesentli-
chen rechteckig ausgebildet ist und zwei einander
gegenüberliegende Schmalränder (24, 25) und zwei
einander gegenüberliegende Längsränder (26, 27)
aufweist, wobei die Streifen (20) den Längsrändern
(26, 27) zugeordnet sind.

12. Wischbezug nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass den Längsrändern (26, 27)
eine Versteifung (28) zugeordnet ist.

13. Reinigungssystem (30), umfassend ein Reinigungs-
gerät (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und einen
Wischbezug (12) nach einem der Ansprüche 10 bis
12, wobei die Formschlusselemente (11) von erstem
Schwenkflügel (5) und zweitem Schwenkflügel (6)
der Wischplatte (2) in der Wischposition in die Durch-
griffsöffnungen (21) zwischen Streifen (20) und an-
derer Fläche (18) des Wischbezugs (12) eingreifen
und wobei der erste Schwenkflügel (5) und der zwei-
te Schwenkflügel (6) parallel zu dem Zentralelement
(3) ausgerichtet sind und wobei der Wischbezug (12)
die dem Zentralelement (3) abgewandten Flächen
von erstem Schwenkflügel (5) und zweitem
Schwenkflügel (6) im Wesentlichen bedeckt.

14. Reinigungssystem nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wischplatte (2) und der
Wischbezug (12) zumindest ein weiteres Fixiermittel
aufweisen.

Claims

1. Cleaning implement (1), comprising a mop-head
plate (2) with a central element (3) which is connect-
ed in an articulated manner to a handle (4) and with
a first pivot wing (5) and a second pivot wing (6),
wherein the first pivot wing (5) and the second pivot
wing (6) are attached in an articulated manner to the
central element (3), and wherein the first pivot wing
(5) and the second pivot wing (6) can be pivoted
between a mopping position, in which the first pivot
wing (5) bears against a first main side (7) of the
central element (3) and the second pivot wing (6)
bears against a second main side (8) of the central

element (3), and a receiving position in which the
first pivot wing (5) and the second pivot wing (6) hang
down from the central element (3), wherein the cen-
tral element (3) is equipped with locking means (9)
for locking the first pivot wing (5) and the second
pivot wing (6) in the mopping position, wherein pos-
itive-locking elements (11) for positively receiving a
mop-head cover (12) are arranged on the edges
(10), spaced apart from the central element (3), of
the first pivot wing (5) and the second pivot wing (6),
characterized in that, in the mopping position, the
positive-locking elements of the first pivot wing (5)
and the second pivot wing (6) engage in the locking
means (9) of the central element (3).

2. Cleaning implement according to Claim 1, charac-
terized in that the positive-locking elements (11) are
designed in the form of tongues (1 1’).

3. Cleaning implement according to Claim 2, charac-
terized in that the tongues (1 1’) are bent at least in
some places.

4. Cleaning implement according to one of Claims 1 to
3, characterized in that a pivot axis for the pivotable
arrangement of the first pivot wing (5) and the second
pivot wing (6) is assigned to a first edge of the central
element (3), and in that the locking means (9) are
assigned to that edge (14) of the central element (3)
which is opposite the first edge.

5. Cleaning implement according to one of Claims 1 to
4, characterized in that the locking means (9) at
least partially engage around the positive-locking el-
ements (11) of the first pivot wing (5) and the second
pivot wing (6) in the mopping position.

6. Cleaning implement according to Claim 5, charac-
terized in that engagement means (29) are provided
on those sides of the positive-locking elements (11)
which face away from the central element (3), where-
in the engagement means (29) are designed to come
into engagement with the locking means (6) in the
mopping position.

7. Cleaning implement according to one of Claims 1 to
6, characterized in that retaining means are as-
signed to the positive-locking elements (11).

8. Cleaning implement according to one of Claims 1 to
7, characterized in that an unlocking element (15)
is assigned to the locking means (9).

9. Cleaning implement according to Claim 8, charac-
terized in that the unlocking means (15) are de-
signed so that they are at least partially elastic.

10. Mop-head cover (12), comprising a flat layer (16)
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which forms a mopping surface on one surface (17)
and has on the other surface (18) receiving elements
(19) for positive contact with positive-locking ele-
ments (11) of a mop-head plate (2), characterized
in that the receiving elements (19) are formed by
ribbon-like strips (20) which are arranged, spaced
apart and parallel to one another, at opposite edges
(21, 22) on the other surface (18), wherein the strips
(20) are fastened in places to the layer (16), wherein
slots (23) for receiving the positive-locking elements
(11) of the mop-head plate (2) are formed between
the strips (20) and the other surface (18), wherein
the positive-locking elements (11) engage behind
the strips (20) for fastening to the mop-head plate (2).

11. Mop-head cover according to Claim 10, character-
ized in that the flat layer (16) has an essentially rec-
tangular design and has two opposite narrow edges
(24, 25) and two opposite longitudinal edges (26,
27), wherein the strips (20) are assigned to the lon-
gitudinal edges (26, 27).

12. Mop-head cover according to Claim 10 or 11, char-
acterized in that a stiffening means (28) is assigned
to the longitudinal edges (26, 27).

13. Cleaning system (30), comprising a cleaning imple-
ment (1) according to one of Claims 1 to 9 and a
mop-head cover (12) according to one of Claims 10
to 12, wherein the positive-locking elements (11) of
the first pivot wing (5) and the second pivot wing (6)
of the mop-head plate (2) engage in the mopping
position in the slots (21) between the strips (20) and
the other surface (18) of the mop-head cover (12),
and wherein the first pivot wing (5) and the second
pivot wing (6) are oriented parallel to the central el-
ement (3), and wherein the mop-head cover (12) es-
sentially covers those surfaces of the first pivot wing
(5) and the second pivot wing (6) which face away
from the central element (3).

14. Cleaning system according to Claim 13, character-
ized in that the mop-head plate (2) and the mop-
head cover (12) have at least one further fixing
means.

Revendications

1. Appareil de nettoyage (1) comprenant une plaque
d’essuyage (2) avec un élément central (3) qui est
relié de manière articulée à un manche (4) ainsi
qu’une première aile pivotante (5) et une deuxième
aile pivotante (6), la première aile pivotante (5) et la
deuxième aile pivotante (6) étant reliées de manière
articulée à l’élément central (3), et la première aile
pivotante (5) et la deuxième aile pivotante (6) étant
aptes à pivoter entre une position d’essuyage, dans

laquelle la première aile pivotante (5) se trouve sur
un premier côté principal (7) de l’élément central (3)
et la deuxième aile pivotante (6) repose contre un
deuxième côté principal (8) de l’élément central (3),
et une position de réception, dans laquelle la pre-
mière aile pivotante (5) et la deuxième aile pivotante
(6) sont suspendues à l’élément central (3), l’élément
central (3) étant équipé de moyens de verrouillage
(9) pour verrouiller la première aile pivotante (5) et
la deuxième aile pivotante (6) dans la position d’es-
suyage, des éléments (11) à engagement par com-
plémentarité de forme étant agencés sur les bords
(10), espacés de l’élément central (3), de la première
aile pivotante (5) et de la deuxième aile pivotante (6)
de façon à recevoir par complémentarité de forme
une serpillère d’essuyage (12), caractérisé en ce
que les éléments à complémentarité de forme de la
première aile pivotante (5) et de la deuxième aile
pivotante (6) s’engagent dans les moyens de ver-
rouillage (9) de l’élément central (3) dans la position
d’essuyage.

2. Appareil de nettoyage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les éléments (11) à engage-
ment par complémentarité de forme sont réalisés
sous forme de languettes (11’).

3. Appareil de nettoyage selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que les languettes (11’) sont au
moins partiellement courbées.

4. Appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce qu’un axe de pivote-
ment est associé à un premier bord de l’élément cen-
tral (3) pour l’agencement pivotant de la première
aile pivotante (5) et de la deuxième aile pivotante (6)
et en ce que les moyens de verrouillage (9) sont
associés au bord (14) de l’élément central (3) opposé
au premier bord.

5. Un appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens de
verrouillage (9) entourent au moins partiellement les
éléments (11) à engagement par complémentarité
de forme de la première aile pivotante (5) et de la
deuxième aile pivotante (6) dans la position d’es-
suyage.

6. Appareil de nettoyage selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que des moyens d’engagement (29)
sont prévus sur les côtés des éléments (11) à enga-
gement par complémentarité de forme opposés à
l’élément central (3), les moyens d’engagement (29)
étant conçus pour venir en prise avec les moyens
de verrouillage (6) dans la position d’essuyage.

7. Un appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 6, caractérisé en ce que des moyens de
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retenue sont associés aux éléments (11) à engage-
ment par complémentarité de forme.

8. Un appareil de nettoyage selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, caractérisé en ce qu’un élément de
déverrouillage (15) est associé aux moyens de ver-
rouillage (9).

9. Appareil de nettoyage selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que le moyen de déverrouillage (15)
est au moins partiellement élastique.

10. Serpillère d’essuyage (12), comprenant une couche
plate (16) qui forme sur une surface (17) une surface
d’essuyage et qui présente sur l’autre surface (18)
des éléments de réception (19) pour un contact par
complémentarité de forme avec des éléments (11)
à engagement par complémentarité de forme d’une
plaque d’essuyage (2) d’un appareil de nettoyage
(1), caractérisée en ce que les éléments de récep-
tion (19) sont formés par des bandes (20) en forme
de ruban, qui sont disposées à distance et parallè-
lement les unes aux autres sur des bords opposés
(21, 22) sur l’autre surface (18), les bandes (20) étant
fixées par sections sur la couche (16), des ouvertu-
res de passage (23) étant formées entre les bandes
(20) et l’autre surface (18) pour recevoir les éléments
(11) à engagement par complémentarité de forme
de la plaque d’essuyage (2), les éléments (11) à en-
gagement par complémentarité de forme venant en
engagement derrière les bandes (20) pour la fixation
sur la plaque d’essuyage (2).

11. Serpillère d’essuyage selon la revendication 10, ca-
ractérisée en ce que la couche plate (16) est sen-
siblement rectangulaire et présente deux bords
étroits (24, 25) opposés et deux bords longitudinaux
(26, 27) opposés, les bandes (20) étant associées
aux bords longitudinaux (26, 27).

12. Serpillère d’essuyage selon la revendication 10 ou
la revendication 11, caractérisée en ce qu’un rai-
disseur (28) est associé aux bords longitudinaux (26,
27).

13. Système de nettoyage (30) comprenant un appareil
de nettoyage (1) selon l’une des revendications 1 à
9 et une serpillère d’essuyage (12) selon l’une des
revendications 10 à 12, les éléments (11) à engage-
ment par complémentarité de forme de la première
aile pivotante (5) et de la deuxième aile pivotante (6)
de la plaque d’essuyage (2) s’engageant, en position
d’essuyage, dans les ouvertures de passage (21)
entre la bande (20) et l’autre surface (18) de la ser-
pillère d’essuyage (12), et dans lequel, la première
aile pivotante (5) et la deuxième aile pivotante (6)
sont orientées parallèlement à l’élément central (3),
et dans lequel la serpillère d’essuyage (12) recouvre

essentiellement les surfaces de la première aile pi-
votante (5) et de la deuxième aile pivotante (6) qui
sont opposées à l’élément central (3).

14. Système de nettoyage selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que la plaque d’essuyage (2) et la
serpillère d’essuyage (12) présentent au moins un
autre moyen de fixation.
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